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				 Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.


	
	Johann Gottlieb Jahn: Die Perlenfischerei im Voigtlande

	







weitläufig auseinandersetzen. Da die polizeilichen Anordnungen, namentlich in den Crawall- und Revolutionsjahren ganz in Vergessenheit gekommen waren[1] so erließ der Amtmann und Ritter d. K. S. Civil-V.-Ordens Hantusch zu Voigtsberg im Jahre 1852 eine neue Anordnung an die Grundbesitzer an perlenhaltigen Gewässern, die gesetzliche Bestimmung über Reinhaltung der Ufer und Reinigung der Mühlgraben aufs Neue einschärfend, und so viel uns bekannt geworden, so erfreut sich in neuester Zeit die Voigtländische Perlenfischerei nicht nur der fortwährenden freundlichen Aufsicht und Ueberwachung der vorgesetzten Behörden, sondern dieselbe ist auch so im Wachsthume und Zunehmen begriffen, daß dieselbe je länger desto mehr den auf sie gesetzten Hoffnungen entspricht, und die geringen Opfer, die der Staat für Bewachung und Aufrechthaltung dieses Naturschatzes aufzuwenden hat, in reichem Maße entschädiget. Mögen dieser Zierde unseres Voigtlandes auch in Zukunft die freundliche Fürsorge und treue Obhut der hohen Staatsregierung niemals entzogen werden! Wie das Elsterbad, so sind die Elsterperlen ein Schmuck und eine Zierde unseres gesammten Vaterlandes und wir halten es für Pflicht, daß jeder patriotisch gesinnte Einwohner dieses Landes das Seinige dazu beitrage, diese Schätze nicht nur dem Vaterlande zu erhalten sondern auch nach allen Kräften zu fördern und zu heben!






	↑ Hatte es im Jahre 1849 doch den Anschein, als ob man den Voigtl. Perlenfang von Seiten des Staates ganz auf und somit dem völligen Ruin und Verderben Preisgeben wolle, weshalb man sich damals veranlaßt sah, sich zu Erhaltung dieses Schatzes mit einer besonderen Petition an die versammelten Kammern des Landes zu wenden. – Die p. 35 Z. 8. v. u. im Anhange zugesagte Mittheilung über den Topasenfelsen bei Tannenbergsthal mußte unvorhergesehener eingetretener Hindernisse halber unterbleiben und der Verf. erlaubt sich in dieser Beziehung auf Nr. 9 und 10 des Erzählers aus der Geschichte des Voigtl. d. a. 1853 zu verweisen.
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